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Hausordnung 

Damit Lehren und Lernen gelingen kann, müssen wir respektvoll und höflich miteinander und mit 

den Räumlichkeiten etc. umgehen. Wir wollen gemeinsam unseren Schulalltag gut gestalten, damit 

wir an unserer Schule auch weiterhin ein gutes Klima haben und das Ansehen unserer Schule fördern. 

Deshalb sind die folgenden Verhaltensregeln für alle Mitglieder der Schulfamilie verbindlich. 

 

1. Alle erscheinen rechtzeitig, ordentlich gekleidet und gepflegt zum Unterricht. Bei Erkrankung 

bzw. unerwarteter Verspätung wird die Schule bis 8.00 Uhr über WebUntis informiert. 

2. Die Treppenhäuser und Flure dürfen am Morgen erst fünf Minuten vor Unterrichtsbeginn 

betreten werden. 

3. Alle gehen mit fremdem Eigentum pfleglich und sorgfältig um. Wer etwas schuldhaft oder 

fahrlässig verunreinigt oder beschädigt, ersetzt den Schaden. 

4. Niemand darf Gegenstände in die Schule mitbringen, mit denen der Unterricht oder das 

schulische Leben gestört wird. 

5. Alle tragen Verantwortung für die Sauberkeit des Schulgeländes, insbesondere auch der 

Unterrichtsräume und der Sanitäreinrichtungen. 

6. Zu Beginn der Pausen – auch in der Mittagspause – verlassen alle Schüler*innen die 

Unterrichtsräume, die Flure und die Treppenhäuser zügig und in angemessenem Verhalten.  

7. Verlässt eine Klasse das Zimmer, schaltet die Lehrkraft das Licht aus und schließt den Raum ab. 

Nach Unterrichtsende ist das Smartboard auszuschalten, die Stühle sind auf die Tische zu 

stellen. 

8. Nur Schüler*innen der Oberstufe (d.h. ab 11. Jgst.) dürfen während der Freistunden und in den 

Pausen das Schulgelände verlassen. In der Mittagspause ist es allen SuS erlaubt, sich vom 

Schulgelände zu entfernen. Die Kinder, die an der OGTS teilnehmen, bleiben unter der Aufsicht 

der Ganztagsschule. 

9. Der Ausgang von der Mensa zur Bergstraße dient nur als Notausgang und ist ansonsten aus 

hygienischen Gründen gesperrt. 

10. Rennen im Schulhaus ist untersagt. 

11. Zum Abstellen von Fahrrädern und anderen Zweirädern steht im Südhof eine markierte Fläche 

zur Verfügung. Das restliche Schulgelände ist freizuhalten. 

12. Rauchen (auch Vapes und E-Zigaretten) sowie der Genuss von Alkohol sind im Schulgebäude 

und auf dem gesamten Schulgelände ausnahmslos untersagt. Schneeballwerfen sowie Spiele 

um Geld, Wertgegenstände und Ähnliches sind verboten. 

13. Für Ballspiele dürfen wegen der Verletzungsgefahr nur weiche Bälle verwendet werden. 

14. Die Nutzung digitaler Geräte regelt eine eigene Benutzerordnung, die Bestandteil dieser 

Hausordnung ist.  
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